
EUROPÄISCHE KOMMISSION 

Brüssel, den 12.04.2011 
Sj.m(ll)447944BE/sm 

AN DEN HERRN PRÄSIDENTEN UND DIE DAMEN UND HERREN 
MITGLIEDER DES GERICHTS FÜR DEN ÖFFENTLICHEN DIENST 

DER EUROPÄISCHEN UNION 

SCHRIFTSATZ 

gemäß Artikel 114 Abs. 2 der Verfahrensordnung 

in der Rechtssache F-44/05 RENV 

Herr Guido STRACK, wohnhaft in Köln, vertreten durch Rechtsanwalt H. Tettenbom, 

- Kläger -

gegen 

Kommission der Europäischen Gemeinschaften, vertreten durch Hannes Krämer und 
Barbara Eggers, Mitglieder des Juristischen Dienstes der Kommission; 
Zustellungsanschrift: Antonio Aresu, Mitglied des Juristischen Dienstes der 
Kommission, Bâtiment BECH, 5 A. Weicker Strasse, 2721, Luxemburg, die sich damit 
einverstanden erklären, dass Zustellungen per Telefax an die Nr. 00 32 2 299 45 69 bzw. 
elektronischer Post an die Adresse si-greife-contentieux(Sļec.europa.eu erfolgen. 

- Beklagte -

wegen 

Aufhebung der Entscheidung der Kommission vom 19. November 2004 über die 
Ernennung von Herrn A auf die Stelle eines Leiters des Referats "Ausschreibungen und 
Verträge" des Amts für amtliche Veröffentlichungen der Europäischen Gemeinschaften 
und der Entscheidung über die Ablehnung der Bewerbung des Klägers auf dieselbe Stelle 
sowie über den Antrag auf Ersatz von immateriellem Schaden in Höhe von 2000 Euro. 

Ref. Ares(2011)409112 - 12/04/2011



Die Beklagte beehrt sich, wie folgt Stellung zu nehmen: 

I. Einleitung 

1. In seinem Urteil vom 9. Dezember 2010 in der Rechtssache T-526/08 Ρ hat das 

Gericht das Urteil des Gerichts fìir den öffentlichen Dienst vom 25. September 2008 

in der Sache F-44/05 Strack/Kommission, Slg.ÖD (nachfolgend: das erstinstanzliche 

Urteil) teilweise aufgehoben und zur Entscheidung zu zwei Punkten 

zurückgewiesen. Im Einzelnen handelt es sich dabei erstens um die Anträge zur 

Aufhebung der Entscheidung über die Ernennung von Herrn A auf die Stelle eines 

Leiters des Referats "Ausschreibungen und Verträge" des Amts für amtliche 

Veröffentlichungen und der Entscheidung über die Ablehnung der Bewerbung des 

Klägers auf dieselbe Stelle. Zweitens geht es um den Antrag auf Ersatz eines 

angeblichen immateriellen Schadens in Höhe von 2000 Euro. 

2. Mit Schreiben vom 2.3.2011 wurde die Kommission gebeten, gemäß Artikel 114 (2) 

der Verfahrensordnung ihren Schriftsatz einzureichen. Der vom Kläger gemäß Art. 

114(1) der Verfahrensordnung eingereichte Schriftsatz enthält eine Reihe von 

Anträgen, die im Rahmen von Artikel 114 der Verfahrensordnung nicht vorgesehen 

sind. Die Kommission versteht die Aufforderung des Gerichts, ihren Schriftsatz 

nach Art. 114(2) der Verfahrensordnung einzureichen, daher lediglich als Bitte um 

Stellungnahme zu den zur Prüfung der zurückverwiesenen Rechtssache notwendigen 

Punkten. Sie geht davon aus, dass sie zu den weiteren Anträgen des Klägers 

separat gehört würde, sollte das Gericht diese im Rahmen des Verfahrens F-44/05 

RENV verfolgen. 

II. Rechtliche Würdigung 

1. Zum Antrag auf Aufhebung der Entscheidung 

3. Gemäss Randnr. 128 i.V.m. Randnr. 45 des Urteils des EuG vom 9. Dezember 2010 

wird das EuGöD gebeten, das Rechtsschutzbedürfnis des Klägers an der Anfechtung 

der Emennungsentscheidung von Herrn A. sowie der Ablehnung seiner Bewerbung 

anhand der Vorgaben des Urteils einheitlich zu prüfen und dabei insbesondere das 

Vertrauen zu berücksichtigen, das Herr A in seine Nominierung haben könnte. 



4. Das EuG hat insbesondere auf die neue Rspr. Gor don hingewiesen und daraus 
geschlossen, dass selbst ein wegen Dienstunfahigkeit in den Ruhestand versetzter 
Beamter noch ein Interesse an der Überprüfung eines Stellenbesetzungsverfahrens 
haben könnte, solange die konkrete Möglichkeit besteht, dass der Kläger seinen 
Dienst wieder aufnimmt. In seinem Urteil Gordon hatte der Gerichtshof allerdings 
hervorgehoben, dass ein Rechtsschutzbedürfhis eines Beamten an der Aufhebung 
einer dienstlichen Beurteilung nur dann fortbesteht, wenn die L·nkrete und nicht nur 
hypothetische Möglichkeit besteht, dass der Betroffene seinen Dienst wieder 
aufnimmt. Dabei hatte der Gerichtshof insbesondere darauf abgestellt, dass die 
Invalidität von Herrn Gordon statt für zwei Jahre nur für ein Jahr verlängert worden 
war, was auf eine konkrete Möglichkeit hindeutete, dass Herr Gordon wieder in den 
Dienst zurückkehren könnte.1 

5. Das Erfordernis einer konkreten Möglichkeit einer zeitnahen Rückkehr des 
Betroffenen in den Dienst ist a fortiori gegeben, wenn es sich bei der angegriffenen 
Massnahme nicht um ein bleibendes Werturteil im Rahmen einer jährlichen 
Beurteilung, sondern um ein einmaliges vergleichendes Werturteil im Rahmen eines 
Stellenausschreibungsverfahrens handelt. Insbesondere würde es dem Kläger 
keinerlei rechtlichen Vorteil bringen, wenn die angegriffene Entscheidung nunmehr 
vom Gericht aufgehoben würde. Dieses würde nämlich zur sofortigen 
Wiederholung des Stellenbesetzungsverfahrens führen, an der der Kläger keinerlei 
Interesse hätte, sofern er sich him Ruhestand wegen Dienstunfahigkeit befindet. 

6. Nach derzeitigem Sachstand ist der Kläger gemäss Art. 15 von Anhang VIII des 
Statuts regelmässig alle zwei Jahre zu untersuchen, um festzustellen, ob die 
Voraussetzungen für die Gewährung eines Invalidengelds i.S.v. Art. 53 und 78 des 
Statuts nach wie vor vorliegen. Die letzte Untersuchung hat 2009 nstattgefimden 
und in Kürze wird dem Kläger ein Bitte um Vorlage eines Arztberichtes zugesandt 
werden. Des Weiteren ist im Rahmen des Verfahrens nach Art. 73 zwischen den 
Partein unstreitig, dass der Zustand des Klägers konsolidiert ist. Allerdings besteht 
über die Qualifizierung und Grad seiner Kmakheit sowie über die vorbestehende 

Urteil des Gerichtshofs C-198.07 P; Gordon/Kommission, Randnr. 48. 



Krankheit Streit, der Gegenstand einer medizinischen Kommission sein wird. Aus 

allen diesen Gründen gibt es unter Vorbehalt der anstehenden zwei-j ährlichen 

Untersuchung derzeit keinerlei Anknüpfungspunkte, dass der Kläger zeitnah, d.h. 

innerhalb eines Jahres wieder diensttauglich sein könnte. 

7. Nach Ansicht der Kommission kann die Frage ob der Kläger schon aus 

medizinischen Gründen kein hinreichend konkretes Rechtsschutzbedürfnis hat, aber 

dahingestellt bleiben, da das EuG durch seinen Hinweis in Randnr. 128 des 

Rechtsmittelurteils klarstellt, dass unabhängig davon aus einem anderen Grund kein 

Rechtsschutzbedürfnis vorliegt. Es hat nämlich darauf hingewiesen, dass das 

Aufhebungsinteresse des Klägers mit dem Vertrauen des erfolgreichen 

Stellenbewerbers abzuwägen ist. 

8. Damit hat das EuG auf die ständige Rspr. der Unionsgerichte hingewiesen, wonach 

es an einem Rechtsschutzbedürfhis an der Aufhebung einer 

Nominierungsentscheidung fehlen kann, wenn bei Abwägung des dienstlichen 

Interesses und des berechtigten Vertrauens des bereits ernannten erfolgreichen 

Stellenbewerbers einerseits und der Schwere des von der Verwaltung begangenen 

Rechtsfehlers andererseits, eine Aufhebung der Emennungsentscheidung exzessiv 

erschiene. 

9. Vorliegend ist zunächst zu berücksichtigen, dass der Verfahrensfehler hinsichtlich 

der Zusammensetzung des Vorauswahlgremiums keine erhebliche Auswirkung auf 

die Entscheidung der Anstellungsbehörde gehabt haben kann. Art. 2 Abs. 3 des in 

den Verwaltungsmitteilungen Nr. 73-2004 vom 23. Juni 2004 veröffentlichen 

Beschlusses der Kommission vom 28. April 2004 über die mittlere Führungsebene 

schrieb mit Wirkung für die Zukunft vor, dass dem Vorauswahlgremium ein 

Mitglied aus einer anderen Generaldirektion angehöre. Wie auch vom EuG in 

Randnr. 45 des Rechtsmittelurteils hervorgehoben, hatte das Vorauswahlgremium 

lediglich beratende Funktion. Die Anstellungsbehörde wäre also berechtigt 

gewesen, von seinem Votum abzuweichen. Des Weiteren war der alleinige Fehler 

2 EuGH, Rs. 24/79, Oberthür/Kommission, Slg. 1980 Seite 1743, Randnr. 14 sowie EuG, 22.10.2008, 
Rs. F-46/07, Tzirani/Kommission, noch nicht in der amtlichen Slg. veröffentlicht, Randnr. 201. 



der zuständigen Dienststellen in der Kommission, dass sie die neugeschaffene 
Zusammensetzungsregel nicht rückwirkend auf alle bereits laufenden 
Stellenbesetzungsverfahren angewandt hatte. Da bis zum Inkrafttreten dieser Regel 
die auf den Kläger angewandte Zusammensetzung den Vorschriften entsprach, kann 
nicht davon ausgegangen werden, dass ein diesbezüglicher Fehler geeignet wäre, die 
Entscheidung der Anstellungsbehörde zu beeinflussen. Schließlich ist 
hervorzuheben, dass das EuGöD in Randnr. 171 des erstinstanzlichen Urteils 
rechtskräftig festgestellt hatte, dass die Auswahlentscheidung zugunsten von Herrn 
A nicht mit einem offensichtlichen Beurteilungsfehler behaftet war, die 
Sachentscheidung also korrekt war. 

10. Auf der anderen Seite wurde der erfolgreiche Bewerber, Herr A. am 1. September 
2004 auf den Posten ernannt ohne auch nur den geringsten Anhaltspunkt für einen 
Zweifel an der Rechtmäßigkeit der Einstellungsentscheidung zu haben. Der Kläger 
selber macht in Randnr. 91 seines Schriftsatzes vom 2I.Februar 2011 geltend, dass 
ein Kennenmüssen des Herrn A frühestens ab dem 20.8.2005, also ein Jahr nach 
seiner Ernennung juristisch fingiert werden müsste. Eine positive Kenntnis des 
Gerichtsverfahrens F-44/05 seitens Herrn A behauptet aber selbst der Kläger nicht. 
Des Weiteren sind seit der Ernennung von Herrn A bereits fast sieben Jahre 
vergangen. Aus diesem Grunde durfte Herr A darauf vertrauen, dass er seine Stelle 
rechtmäßig angetreten und ausgeübt hat. 

11. Schließlich steht es auch dem dienstlichen Interesse entgegen, ein 
Stellenbesetzungsverfahren neu durchzuführen, obwohl die Sachentscheidung 
manifest korrekt war, der Verfahrensfehler geringfügig und der Kläger zumindest 
nicht zeitnah wiederverwandt werden könnte. 

12. Bei Abwägung der verschiedenen Gesichtspunkte, würde eine Aufhebung der 

Emennungsentscheidung daher exzessiv erscheinen. 

13. Aus diesem Grund mangelt es dem Kläger also vorliegend an einem 
Rechtsschutzbedürfnis an der Aufhebung der Emennungsentscheidung und der 
damit verbundenen Ablehnung seiner Bewerbung. 



2. Schadensersatzantrag 

14. Das EuG hat das EuGöD in Randnr. 57 und 128 des Rechtsmittelurteils ebenfalls 
gebeten, über die Höhe eines evt. Schadensersatzanspruches zu entscheiden, und 
dabei zu beachten, dass der Kläger dafür beweispflichtig ist, dass der von ihm 
geltend gemachte Schaden tatsächlich ist. 

15. Der Kläger ist sowohl in seiner Klageschrift in erster Instanz als auch in seiner 
Stellungnahme vom 21.2.2011 diesbezüglich beweisfällig geblieben. In Randnr. 
107 seiner Stellungnahme wird lediglich pauschal und unsubstantiiert behauptet, die 
Invalidisierung des Klägers sei auch durch den obengenannten Verfahrensfehler 
hervorgerufen worden, ohne dass diesbezüglich auch nur der Versuch eines 
Kausalitätsnachweises gemacht wird. Unter diesem Gesichtspunkt wäre ein 
Schadensersatzanspruch also abzulehnen 

16. Nichtsdestotrotz erkennt die Kommission aber die Befugnis des Gerichts zur 
uneingeschränkten Nachprüfung gemäß Art. 91 Abs. 1, Satz 2 des Statuts an. Um 
eine zügige Beendigung des Verfahrens zu fördern, wäre die Kommission bereit, 
ohne vorherige Anhörung und mündlich Verhandlung einem Schadensersatz von bis 
zu 2000€ (die bereits an den Kläger gezahlt worden sind) zuzustimmen, da dem 
Kläger vorliegend das Rechtsschutzbedürfhis aus Gründen der Verhältnismäßigkeit 
aberkannt wird, sollte das Gericht von seinen Befugnissen nach Art. 91 Abs. 1, Satz 
2 Statut Gebrauch machen. Allerdings dürfte der Schadensersatz aus den unter 
Punkt 7 und 9 genannten Gründen keinesfalls €2000 überschreiten. 

III. Kosten 

17. Entgegen der Ansicht des Klägers in Randnr. 109 und 110 seiner Stellungnahme 
gibt es keinerlei Rechtfertigimg die ursprüngliche Kostenentscheidung des 
erstinstanzlichen Urteils abzuändern. Die Beachtung des Rechtsmittelurteils fuhrt in 
der Sache nämlich zum gleichen Ergebnis (kein Rechtsschutzbedürfnis an der 
Aufhebung aber max. Schadensersatz von €2000), lediglich mit einer anderen 
Begründung. Angesichts der in Punkten 6,7,9 und 13 dargelegten derzeitigen 
medizinischen Unwahrscheinlichkeit einer zeitnahen Wiedereingliederung des 



Klägers, der Geringfügigkeit des Verfahrensfehlers und dem vollkommenen Fehlen 

eines Beweises für einen Schaden, der durch diesen verursacht worden sein könnte, 

ist bereits das Zugeständnis der €2000 zwecks zügiger Beendigung dieses 

Verfahrens großzügig. Hinsichtlich der Kosten des Rechtsmittelverfahrens sollte 

beachtet werden, dass die Kommission in zwei von zwei Rechtsmittelgründen 

obsiegt hat während der Kläger bei der großen Mehrzahl seiner 

Anschlussrechtsmittelgründe unterlegen ist. Insofern beantragt die Kommission, 

dass beide Parteien ihre eigenen Kosten sowohl des Rechtsmittelverfahrens als auch 

dieses Verfahrens tragen. Eine andere Kostenverteilung wäre nicht angemessen. 

IV. Anträge 

18. Aus den genannten Gründen beantragt die Kommission, das Gericht möge 

entscheiden: 

1. Die Klage wird abgewiesen. 

2. Die Kommission trägt die Hälfte der Kosten des Klägers im Verfahren 

F-44/05 und beide Parteien tragen ihre eigenen Kosten in den Verfahren 

T-526/08 Ρ sowie F-44/05 RENV. 

Barbara EGGERS Hannes KRÄMER 

Prozessbevollmächtigte der Kommission 


